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Verordnung EG 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien 
(REACH) 
 
 
Sehr geehrter Herr Bartok 
 
Wir haben Ihre Anfrage zu unserer Vorgehensweise bezüglich der Umsetzung der Verordnung 
(EG) Nr. 1907/2006 (REACH) erhalten und geprüft. 
 
Da die Firma Secomp AG nur Erzeugnisse und keine chemischen Stoffe vertreibt, ist REACH 
nur eingeschränkt anwendbar.  
Für Produkte, welche durch die SECOMP AG in der Schweiz in Verkehr gebracht werden, 
beachtet die SECOMP AG die Vorgaben der Richtlinie, insbesondere die Informationspflichten 
und übernimmt die Verantwortung als Importeur. 
Eine allgemeine Aussage, ob Artikel den Anforderungen der REACH-Verordnung genügen und 
keine Substanzen aus der SVHC-Liste in einer Konzentration höher als 0,1% enthalten, kann 
nicht gegeben werden, zumal die SVHC-Liste ständig erweitert wird. So sind jeweils erst 
konkrete Nachforschungen bei unseren Herstellern und Lieferanten notwendig; wir stehen aber 
mit all diesen Firmen in ständigem Kontakt, um eine zeitnahe Information zu gewährleisten. 
 
Derzeit genügen alle von uns angebotenen Produkte den Anforderungen der REACH-
Verordnung und enthalten keine Substanzen aus der aktuellen SVHC-Liste (Stand 19. Januar 
2021) in einer Konzentration höher als 0,1%.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüssen  
 
SECOMP AG  

 
 
 
 
 
 

Stefan Temperli 
Quality Manager 


